
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abschließender Prüfungsvermerk  

des Rechnungsprüfungsausschusses  

des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg 

 

Gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 i.V.m. § 3b des KPG M-V obliegt die örtli-

che Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss des Regionalen 

Planungsverbandes Westmecklenburg. Hierzu hat er sich für die Jah-

resabschlussprüfung des Haushaltsjahres 2016 des Rechnungsprü-

fungsamtes des Landkreises Nordwestmecklenburg bedient (§ 1 Abs. 

4 Satz 2 i.V.m. § 3b des KPG M-V KPG).  

 

In seiner Sitzung am 11.12.2017 erörterte der Rechnungsprüfungs-

ausschuss den vom Rechnungsprüfungsamt erarbeiteten „Bericht 

über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 des Regio-

nalen Planungsverbandes Westmecklenburg“ (vom 28.11.2017) ein-

schließlich der Stellungnahme des Fachdienstes Finanzen des Land-

kreises Ludwigslust-Parchim (vom 27.11.2017). 

 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich davon überzeugt, dass 

die Qualität der Arbeit des Rechnungsprüfungsamtes den Zwecken 

der Prüfung des Jahresabschlusses genügt. Der Rechnungsprü-
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fungsausschuss hat sich den vom Rechnungsprüfungsamt getroffe-

nen Feststellungen angeschlossen.  

 

Auf dieser Grundlage wird festgestellt, dass der Jahresabschluss und 

die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des 

§ 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-

Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen orts-

rechtlichen Bestimmungen entsprechen und unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg 

vermitteln. 

 

Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresab-

schluss. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Das Rechnungsprüfungsamt hat auf Grundlage seiner Prüffeststel-

lungen einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der 

Rechnungsprüfungsausschuss teilt die Einschätzung des Rech-

nungsprüfungsamtes. 

 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung hat zu folgenden 

wesentlichen Feststellungen geführt: 

 

 Entgegen § 34 GemINO-Doppik i.V.m. § 28 GemHVO-Doppik ver-

fügt der Regionale Planungsverband Westmecklenburg über kei-

ne Dienstanweisung zum Rechnungswesen. Bereits seit Prüfung 

des Jahresabschlusses 2013 wird auf diesen Mangel hinge-

wiesen.  

 Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Erledigung von Aufga-

ben des Personal-, Kassen- und Haushaltswesens durch den 

Landkreis Ludwigslust-Parchim lag im Haushaltsjahr 2016 nicht 

rechtskräftig vor.  



 Die Formvorschriften zur öffentlichen Bekanntmachung (KV M-V § 

60 (6) Satz 3 und KV DVO) des Beschlusses über die Feststellung 

des Jahresabschlusses 2015, über die Entlastung des Verbands-

vorstehers und über die Haushaltssatzung 2016 wurden nicht ein-

gehalten.  

 Der 1. Stellvertreter des Landrates des Landkreises Ludwigslust-

Parchim unterzeichnete Zahlungsanordnungen, obwohl er dazu 

nicht berechtigt war. 

 

Auf der Grundlage des Berichts zur Jahresabschlussprüfung 2016 

empfiehlt der Rechnungsprüfungsausschuss daher der Verbandsver-

sammlung den geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 i. 

d. F. vom 28.11.2017 festzustellen. Gleichzeitig empfiehlt der Rech-

nungsprüfungsausschuss der Verbandsversammlung, den Verbands-

vorstand und den Vorsitzenden für das Haushaltsjahr 2016 zu entlas-

ten. 

 

 

 

 

 


